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Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren auf 

den Wochenmärkten und dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Plauen (Wochenmarkt- und Weihnachtsmarkt-

gebührensatzung). 

 

 



 

Sachverhalt: 
 

Die Verwaltung wurde 2017 vom Wirtschaftsförderungsausschuss beauftragt, ein Anreizsystem für 

Marktteilnehmer des Wochenmarktes mit erweitertem Sortiment (donnerstags auf dem Altmarkt) 

auszuarbeiten, um die Attraktivität des Marktes zu steigern. 

 

Daher wurde im Januar 2018 eine Rabattkarte eingeführt, mit der bei 10-maliger Beschickung des 

Wochenmarktes donnerstags die nächste Teilnahme kostenfrei ist.  

 

Das Rabattsystem wurde seit der Einführung 2018 bis Ende 2019 insgesamt von 20 Händlern genutzt.  

Abhängig davon, wie regelmäßig ein Händler am Wochenmarkt teilnahm, hat die Stadt Plauen in diesem 

Zeitraum bis zu 8-mal den Rabatt gewährt: 

 

4 Händler  8 x ohne Standgebühr 

5 Händler  7 x ohne Standgebühr 

2 Händler  6 x ohne Standgebühr 

2 Händler  4 x ohne Standgebühr 

1 Händler  3 x ohne Standgebühr 

4 Händler  2 x ohne Standgebühr 

2 Händler  1 x ohne Standgebühr. 

 

 

Im Jahr 2018 entstanden dadurch Mindereinnahmen (Standgebühren + Händlerfahrzeuge) in Höhe von  

782,00 EUR, 2019 in Höhe von 738,00 EUR. Die Verwaltung hält dieses Rabattsystem für sinnvoll, da dadurch 

diejenigen Händler belohnt werden, die häufig nach Plauen kommen. 

Es konnten auch weitere Händler gewonnen werden. Es ist somit ein Anreiz geschaffen worden, um die Vielfalt 

auf unserem Wochenmarkt zu erweitern. So nehmen seit der Einführung des Systems ein saisonaler Obst- und 

Gemüsehändler sowie ein weiterer Imker teil. 

 

Des Weiteren wurde eingeführt, dass Händler mit Produkten des Obst- und Gartenbaus beim Aufbau von mehr 

als 4 m Standfläche die weiteren Frontmeter zum halben Preis erhalten. Dadurch sollten diese Händler angeregt 

werden, teilzunehmen und ihre Waren ansprechender und großflächiger zu präsentieren. Dies ist gelungen und 

das Erscheinungsbild des Wochenmarktes donnerstags auf dem Altmarkt konnte weiter verbessert werden. 

 

Durchschnittlich nahmen an den Wochenmärkten donnerstags auf dem Altmarkt 2018 teil: 

 

Sortiment/ 

Monat 
Frischwaren 

Textilien/ Obst- und 

Gartenbau 

gesamt 

Nonfood 

 Januar 8 1 0 9 

Februar 10 1 0 11 

März 9 2 0 11 

April 11 2 3 16 

Mai 12 3 3 18 

Juni 11 3 2 16 

Juli 10 2 1 13 

August 11 4 2 17 

September 11 4 2 17 

Oktober 11 4 2 17 

November 10 3 1 14 

Dezember 8 1 0 9 

Summe 122 30 16 168 

 

 

 

 



2019 waren dies: 

 

Sortiment/ 

Monat 
Frischwaren 

Textilien/ Obst- und 

Gartenbau 

gesamt 

Nonfood 

 Januar 7 1 0 8 

Februar 11 1 0 12 

März 10 2 1 13 

April 13 3 3 19 

Mai 11 4 3 18 

Juni 10 3 2 15 

Juli 10 3 2 15 

August 12 3 1 16 

September 11 3 2 16 

Oktober 10 4 2 16 

November 10 2 2 14 

Dezember 8 1 1 10 

Summe 123 30 19 172 

 

Um die beiden Jahre miteinander zu vergleichen, wurde die durchschnittliche Zahl der Händler pro Monat 

aufaddiert. Bei allen drei Warenkategorien sind Zuwächse zu verzeichnen, am deutlichsten beim „Obst- und 

Gartenbau“. 

 

In der Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung der Stadt Plauen wurden beide Regelungen bis 

zum 31.12.2019 befristet eingeführt. 

 

Die Händler reagieren sehr positiv auf beide Regelungen. Zum einen fühlen sie sich für ihre regelmäßige 

Teilnahme belohnt, zum anderen präsentieren die Gärtnereien ihre Waren großflächiger und somit 

ansprechender. 

 

Die Verwaltung empfiehlt die unbefristete Weiterführung beider Systeme. 

 

Die Wochenmarkt- und Weihnachtsmarktgebührensatzung ist daher wie folgt zu ändern: 

 

§ 5  

Höhe der Gebühren 

 

Der Satz „Die Regelung zu 1. Ziff. 1.3. gilt befristet bis zum Ablauf des 31.12.2019.“ ist zu streichen. 

 

§ 5a 

Gebührenerlass (Bonus) 

 

Absatz 3 „Der Gebührenerlass nach Abs. 1 gilt befristet bis zum Ablauf des 31.12.2019.“ ist zu streichen. 

 

 

Im Interesse der Kontinuität soll die Regelung rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft treten. 

 

Eine weitere Änderung der Gebührensatzung ist gegenwärtig hinsichtlich der Weihnachtsmarktgebühren in 

Vorbereitung. Die entsprechende Beschlussvorlage wird dem Stadtrat nach vollständiger Kostenerhebung im  

II. Quartal 2020 zur Entscheidung vorgelegt werden.  

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro ca. -800,00 

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Levente Sárközy 
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